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Belehrung über die Mitwirkungspflichten bei Passlosigkeit
gemäß. §§ 48 Abs. 3 S. 1, § 62 Abs. 3b Nr. 5 AufenthG
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Sehr geehrte/r Herr/Frau 
Sie sind verpflichtet, an der Beschaffung eines Identitätspapiers mitzuwirken.
Außerdem werden Sie hiermit aufgefordert, alle in Ihrem Besitz befindlichen Urkunden, sonstigen Unterlagen und Datenträger, z. B. Mobiltelefone, die für die Feststellung Ihrer Identität und Staatsangehörigkeit und für die Feststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein können, vorzulegen und auszuhändigen.
Sollten Sie es unterlassen, dieser in § 48 Abs. 3 S. 1AufenthG normierten Pflicht nachzukommen oder sich dieser verweigern, bestehen bei Ihnen kraft Gesetzes konkrete Anhaltspunkte für Fluchtgefahr. Aufgrund der Fluchtgefahr können Sie zur Sicherung der Zurück- oder Abschiebung inhaftiert werden (§ 62 Abs. 3b Nr. 5 AufenthG).
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